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Strukturverbesserung/Kulturtechnik

Abb. 3: Gemüsebaubetrieb Züttel, alter und neuer Bestand Quelle:
Planungsgemeinschaft
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Landbedarf für weitere Bedürfnisse

Grundeigentum des Kantons Bern

weiteres öffentliches Grundeigentum
Lage des betroffenen privaten Grund-
eigentums
Pachtverhältnisse

Zuteilungsszenarien.

Bei den Zuteilungsszenarien war besonders

das Erfordernis zur Freistellung von
Flächen inMüntschemier zu lösen, dahier
kein passendes Grundeigentum des Kantons

zur Verfügung stand. Nach Evaluation

mehrerer Betriebe wurde ein
Gemüsebaubetrieb zur Aussiedlung ausgewählt,

der, verteilt auf drei Gemeinden,
eine Fläche von 30 ha bewirtschaftete
Abb. 3). Für weitere Betriebe, die durch

das neue Trassee der T10 direkt betroffen
waren,mussten Lösungengefundenwerden:

So war ein 1975 entstandener
Siedlungshof völlig umzulegen und neu zu
bauen. Es ergab sich ein wünschbarer
Perimeter von1120 ha, derspäter auf Druck
der Landwirtschaft auf 1012 ha reduziert
und bei der Neuzuteilung – auf Wunsch
mehrerer Landwirte – wiederauf 1040 ha
erweitert wurde Abb. 2).

Die Organisation der Umlegung, eingebettet

in die Projektorganisation des
Gesamtprojektes, entsprach weitgehend
den Vorschlägen der SIA-Dokumentation
D 0151 «Meliorationen im Einklang mit
Natur und Landschaft» die zur gleichen
Zeit durch auch bei der T10 beteiligte
Autoren erarbeitet wurde. Die bestehende
Flurgenossenschaft übernahm die Trägerschaft

der LEU, die in die umfangreichen
PR-Massnahmen des Gesamtprojektes

eingebunden war Info-Bulletins,
Medienkonferenzen, Infopavillon, T10-
Feste, Führungen etc.).

Die Zeitvorgaben für die Bodenbewertung

von rund 1000 ha waren ehrgeizig:
Damit die vorzeitige Besitzeseinweisung

für den Bau der Strasse im Frühling 1998
erfolgen konnte, mussten im Sommer

1997 sowohl die Bodenkartierung wie
auch die Bonitierung und die anschliessende

Flächen- und Wertberechnung
abgeschlossen sein. Gleichzeitig waren die
Verhandlungen mit den Grundeigentü¬

mern «Wunschtage» durchzuführen,
damit auch diese Resultate einfliessen

konnten. Eine straffe Organisation sowie
die Aufteilung der Arbeiten auf mehrere
Projektleiter und Feldequipen erlaubten
es, den alten Bestand im Oktober 1997
zur Auflage zu bringen. Dadurch blieb
genügend Zeit für dieBehandlungder
Einsprachen durch die Schätzungskommission

und in einzelnen Fällen durch die
kantonale Bodenverbesserungskommission.

In einem intensiven Acker- und
Gemüsebaugebiet mit entsprechend hohen
Anforderungen an die Lieferkonstanz kam
es nicht in Frage, bei den für die Strasse

beanspruchten Flächen einfach
Kulturausfallentschädigungen vorzusehen.
Entsprechend wurde im Winter 1997/98
eine provisorischeUmlegung dieserFlächen

auf Land der Anstalten Witzwil durchgeführt.

Klar war auch von Anbeginn, dass als

Folge der Zweitumlegung und der in 20
Jahren erfolgten Umstrukturierung der
Landwirtschaft eine umfassende Pacht¬

umlegung nach der Neuzuteilung
unumgänglich sein würde. Schliesslich beteiligten

sich alle öffentlichen Verpächter im
Perimeter daran. Die Gemeinde Ins
schloss sogar ihr gesamtes Grundeigentum

ein. Die Gemeinde Müntschemier
führte eine eigene Pachtumlegung mit
gleichzeitiger Realisierung eines
Landschaftsrichtplanes durch.
In Anbetracht der besonderen Anforderungen

des Projektes wurde bereits mit
dem Vorprojekt ein Qualitäts-
Managementplan mit den folgenden Hauptinhalten

festgelegt:
zu erreichende Ziele und Termine

Projektorganisation und Projektabwicklung

Zuordnung der Verantwortung, Befugnisse,

Mittel
Verfahrens- und Arbeitsabläufe
Qualitätsprüfungen
Änderungen des Qualitätsmanagementplanes

Feststellung der Erreichung der Ziele

weitere Massnahmen zur Erreichung

der Ziele.
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Améliorations structurelles/Génie rural
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Probleme tauchen auf –
und werden gelöst

Die Reaktion der Landwirtschaft auf die
geplanten Massnahmen zum Ökologischen

Ersatz und Ausgleich fiel sehr heftig

aus: Protestversammlungen,
Unterschriftensammlungen, Zeitungsartikel,
Leserbriefe, Einsprachen, politische
Auseinandersetzungen beschäftigten die
Projektverantwortlichen über Monate. Im

Nachhinein wurde versucht, die Gründe
für die Wirren bei Projektbeginn
aufzuzeigen:

Planer:
enormer Zeitdruck bei Planungsbeginn
Expo.02), dadurch

keine Phase des Reifens der Ideen, der
Gespräche
organisatorische und PR-Massnahmen

im Rückstand «Feuerwehrübung»
Konzept Ökomassnahmen im Februar

1997 zu unreif vorgestellt
das herannahende Gewitter zu spät

erkannt und falsch eingeschätzt

Politiker zu spät eingeschaltet.

Landwirtschaft:
Landwirtschaft in einer schwierigen)
Wendezeit
mangelndes Verständnis für neue Ziele

Bewahren früherer Leistungen
Gesamtmeliorationen)

Imageprobleme der Landwirtschaft
nicht erkannt «Ökomarketing»

Kenntnisse über den Ablauf einer
Melioration fehlt heute oft.

Als Sofortmassnahme wurde im Frühling

1997 eine Arbeitsgruppe Landwirtschaft/

Ökologie eingesetzt. Diese wurde
später von der Flurgenossenschaft
abgelöst, bei deren regelmässigen Sitzungen

fallweise auch die ökologische
Projektbegleitung und andere Projektverantwortliche

anwesend waren. Das einmal
gesäte Misstrauen begleitete die LEU

jedoch während des gesamten Ablaufs. Ein
Weiterzug von Einsprachen gegen den
Ökoplan bis ans Bundesgericht verzögerte

den Ablauf ab Neuzuteilungsentwurf,
nicht aber die Bauarbeiten der Strasse.

Ein weiteres Problem ergab sich im Rahmen

der Bodenbewertung: Von 1914–
1954 wurdesämtlicherKehricht der Stadt
Bern nach Witzwil geführt und dort
verwertet resp. zur «Verbesserung» der
Böden verwendet. Bei der Bonitierung wurde

die daraus resultierende Belastung mit
Schwermetallen und Scherben in der vol-
len Tragweite ersichtlich. Für die LEU

ergaben sichErschwernissebeim Realersatz

und die Zusatzaufgabe, ca. 18 ha belas-
tete Böden unter Verwendung der
sauberen Materialien aus dem Trassee der

T10 zu sanieren siehe Artikel «
Scherbenland»
Im mit dem Neuzuteilungsentwurf auf¬

gelegten «Heckenplan» Abb. 4) wurden
die Inhalte des Teilplanes «Ökologischer
Ersatz und Ausgleich» des Strassenprojektes

umgesetzt, die Massnahmen
präzisiert und die exakte Lage der einzelnen
Flächen festgelegt. Unterhalts- und
Pflegeverträge sowie eine Anmerkung im
Grundbuch dienen der langfristigen
Sicherstellung der Massnahmen.

Sind die Ziele erreicht?
Das oberste Ziel, nämlich die Inbetriebnahme

der Umfahrungsstrasse vor der
Expo.02, konnte dank überdurchschnittlichem

Einsatz aller Beteiligten und straffer
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem Heckenplan: Ausgleichsflächen/Vernetzung im
Bereich der Wildquerung Islerehölzli Quelle: Planungsgemeinschaft T10).


	...

